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Gesundheitsgefährdung von Ärztinnen und Ärzten in deutschen Kliniken 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Minister, 
 
als Konsequenz der gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen Jahre berichten 
immer mehr Ärztinnen und Ärzte davon, dass die stationären Rahmenbedingungen nicht nur ihren me-
dizinischen und menschlichen Ansprüchen nicht gerecht werden, sondern sie auch persönlich in einem 
kritischen Maße belasten.  
 
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auf die kürzlich veröffentlichte Studie „Arbeitsbedingungen 
und Gesundheitszustand junger Ärzte und professionell Pflegender in deutschen Krankenhäusern“ im 
„Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz“ aufmerksam machen, die un-
ter der Schirmherrschaft der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtsfürsorge 
(BGW) durchgeführt wurde. Das Ergebnis ist alarmierend: Mehr als die Hälfte unserer Kolleginnen und 
Kollegen leiden unter einem Burnout und jeder Fünfte gibt sogar an, aufgrund von arbeitsbedingtem 
Stress Medikamente einzunehmen. 
 
Dieser Befund verlangt nach konkreten Verbesserungsmaßnahmen. Es ist nicht akzeptabel, dass Ärz-
tinnen und Ärzte im Einsatz für die Gesundheit ihrer Patientinnen und Patienten ihre eigene Gesundheit 
gefährden. Um eine gesundheitsgefährdende psychische Belastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern zu vermeiden, wurde im Jahr 2013 durch den Bundestag das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
novelliert. Seitdem ist es explizit Aufgabe des Arbeitgebers, auch die psychischen Belastungsfaktoren 
am Arbeitsplatz zu evaluieren und Missständen entschieden entgegenzutreten (vgl. § 5 Abs. 3, Ziff. 6 
ArbSchG). Der oben genannte Befund lässt uns befürchten, dass die geltende Rechtslage nicht gelebt 
wird.  
 
Deshalb fordern wir Sie auf, der Ihnen und den Arbeitsschutzbehörden obliegenden Aufsichtspflicht 
nachzukommen, um der psychischen Gesundheitsgefährdung unserer Kolleginnen und Kollegen Ein-
halt zu gebieten. Denn klar ist: Um auch in Zukunft eine hochwertige Patientenversorgung gewährleis-
ten zu können, sind gesunde Ärztinnen und Ärzte unabdingbar. 
 
Gerne stehen wir Ihnen zu einem weiteren Austausch zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. med. Kevin Schulte     Prof. Dr. med. Hans Martin Hoffmeister 
Sprecher der Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung  Präsident  
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